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Sachverhalt und Antrãge 

Der Hinweis auf die Bekanntmachung der Patenterteilung für 

die am 20. Juli 1981 eingegangene, die Priorität einer 

deutschen Voranmeldung (DE- 3 029 368) vom 01. August 1980 

in Anspruch nehmende europäische Patentanmeldung 

81 105 674.6 erfolgte am 23. November 1983 (vgl. Patent-

blatt 83/47). Das Patent 1st auf der Grundlage von neun 

Ansprüchen erteilt worden. Anspruch 1 lautet: 

"Verfahren zur Halogenierung von gegebenenfalls substi-

tuiertem 4-tert.-Butyltoluol, dadurch gekennzeichnet, dafi 

man gegebenenfalls substituiertes 4-tert.-Butyltoluol mit 

0,5 bis 3,2 Mol Bromchlorid, gegebenenfalls in Gegenwart 

von Chior und/oder Brom, als Halogenierungsmittel, pro Mol 

gegebenenfalls substituiertes 4-tert. -Butyltoluol, bei 

Temperaturen von 40 bis 230°C, gegebenenfalls in Gegenwart 

von inerten organischen Lôsungs- oder Verdünnungsmitteln, 

umsetzt". 

Gegen die Erteilung des europâischen Patents hat die Em-

sprechende am 9. August 1984 Einspruch eingelegt und den 

Widerruf des Patents mangels erfinderischer Tätigkeit be-

antragt. Die Begründung wurde u. a. auf die folgenden Do-

kumente gestützt: 

DE-A-2 849 692 

DE-A- 2 849 663 

Ulimans Encyklopädie der technischen Chemie, 4. 

Aufi., Band 8, Seite 687 

Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Band 

V/4, Halogenverbindungen (1960), Seite 16 

(ba) The Chemistry of the carbon-halogen bond, Part I, 

Saul Patai (Herausgeber), John Wiley and Sons (1973), 

Seite 601 

00480 	 .../... 



2 	T 300/85 

Durch Entscheidung vom 4. November 1985 wies die Em-

spruchsabteilung den Einspruch zurück und fUhrte dazu im 

wesentlichen aus, der Gegenstand des angegriffenen Patents 

sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Aus den 

Dokumenten (1) und (2) sei die selektive Halogenierung von 

gegebenenfalls substituiertem 4-tert.-Butyltoluol mit Brom 

unter Seitenkettenhalogenierungsbedingungen bei Temperatu-

ren von etwa 40 big 200CC bekannt. Wenngleich die Dokumen-

te (3), (4) und (ba) Gemische von Brom und Chior sowie 

Bromchlorid als mit Brom äquivalente Bromierungsmittel be-

schrieben, sei diesen Literaturstellen kein Hinweis auf 

die spezielle Problemstellung der selektiven Seitenketten-

habogenierung nach dem Streitpatent zu entnehmen. Auch im 

Dokument (11), Journal of the American Chemical Society, 

II (1951), Seiten 826/827, spiele die Frage der Selektivi-
tat zwischen Halogenierung der Methylgruppe einerseits und 

Kernhalogenierung und ( -Halogenierung der t-Butylgruppe 

andererseits keine Rolle. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Em-

sprechende) am 6. Dezember 1985 Beschwerde eingelegt und 

diese gleichzeitig begrundet sowie die hierfUr vorgesehene 

GebUhr rechtzeitig entrichtet. 

In der BegrUndung und in den weiteren Stellungnahmen wurde 

im wesentlichen folgendes vorgetragen: 

i) 	Die Lehre aus den Dokuinenten (3), (4) und (11), an- 

stelle des Broms ein Gemisch von Brom und Chbor oder 

Bromchborid einzusetzen, werde dort ganz ailgemein 

gegeben und sei nicht durch die Struktur der organi-

schen Verbindung eingeengt. 

00480 	 . . . 1... 



3 	 T 300/85 

Dokument (19), Recueil des Travaux Chimiques des 

Pays-Bas, 73 (1954), Seiten 269 bis 273, lehre, daB 

die C-H Bindung in Toluol viereinhalbmal reaktiver 

sei als in t-Butylbenzol. Da sich p-tert.-Butyltoluol 

mit Broin selektiv in der Methylkette brornieren läBt, 

wie aus den Dokumenten (1) und (2) bekannt, bestehe 
kein AnlaB zu der Vermutung, daB sich Brornchlorid 

añders verhalten würde. 

Dies werde übrigens irn Dokument (6) US-A- 2 607 802 

bestätigt, nach dem ein Gemisch von Brom und Chlor im 

Molverhältnis von 0,7:1 bis 1:1,3 praktisch nur die 

Bromierung der Methylgruppe eines Toluols bewirkt. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin widerspricht diesein Vorbringen mit 

folgenden Argumenten: 

mi Streitpatent gehe es nicht urn Bromierung im ailge-

meinen, sondern urn die selektive Halogenierung der 

Methylgruppe, wobei Chior und Brom im aromatischen 

Kern und in der tert.-Butylgruppe verrnieden wérden 

müBten. Bromchlorid enthalte Chior und halogeniere 

nach der bekanntlich niedrigen Chlor-Selektivität, so 

daB zusãtzlicher Eintritt von Halogen in die tert.-

Butyigruppe zu befürchten gewesen sei. 

Die radikalische Halogenierung einer aliphatischen 

Verbindung, wie z.B. liii Dokunient (ba) beschrieben, 

folge dem gleichen Mechanisnius wie die einer aronhati-

schen Verbindung mit Seitenkette. Da Chbor H-Atome in 

c( -oder ( -Stellung in gleicher Weise substituiere 

1 
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4 	T 300/85 

(vgl. Dokument (17), Houben-Weyl, Methoden der or-

ganischen Chemie, Band V/3, Halogenverbindungen, 

Seiten 742/743), habe ein Vorurteil gegen die Ver-

wendung von Bromchlorid zur selektiven Halogenierung 

der Methyigruppe in p-tert.-Butyltoluol bestanden. 

iii) Der Faktor 4,5 zwischen der Reaktivität der Methyl-

gruppe und der tert.-Butylgruppe gernäB Dokument (19) 

gelte nicht aligemein, da sich diese Literaturstelle 

nur mit Chiorierung beschäftige. 

In der mündlichen Verhandlung am 19. Januar 1988 haben die 

Beteiligten ihre oben wiedergegebenen Standpunkte bekràf-

tigt und sich dabei nur noch auf die Entgegenhaltungen 

(1), (2), (3), (6), The chemistry of the carbon-halogen 

bond, Part I, Saul Patai (Herausgeber), John Wiley & Sons 

(1973), Seiten 552 und 553 (10), (ba), Recueil des 

Travaux Chimiques des Pays-Bas, 1929, Seite 809 (12), (17) 

und (19) gestützt. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent- 

scheidung aufzuheben und das europäische Patent zu wider-

rufen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 

zurückzuweisen und das Patent mit der am 13. März 1986 

eingegangenen Anderung in Spalte 6, Zeilen 1 bis 4 auf-

rechtzuerhalten. 

EntscheidungsgrUnde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 
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Die beantragte Anderung in Spalte 6, die auf die Strei-

chung eines breit of fenbarten Brom-Chlor-Verhältnisses 

hinaüslãuft, ist in forineller Hinsicht nicht zu beanstan-

den. 

Das Streitpatent betrif ft ein Verfahren zur Halogenierung 

von gegebenenfalls substituierten 4-tert. -Butyltoluolen. 

3.1 	Wie bereits in der Beschreibungseinleitung zum Streitpa- 

tent erwähnt, 1st ein soiches Verfahren aus (1) und (2) 

bekannt. Danach wird 4-tert.-Butyltoluol und dessen am 

Kern durch Halogen substituierte Derivate mit etwa 2 bzw. 

3 Mol Brolu/Mol organisches Ausgangsmaterial bei Tempera-

turen von etwa 40 bis 200°C gegebenenfalls unter Einwir-

kung energiereicher Strahlung oder in Gegenwart von Radi-

kalbildnern umgesetzt. Dabei werden Rohausbeuten an p-

tert. -Butylbenzalbromid bzw. p-tert. -Butylbenzotribromid 

von 98,7% bzw. 98,2% erzielt (Seite 9 von (1) und Seite 

(8) von (2). Von Nachteil ist bei diesen bekannten Ver- 

fahren, daB das für die Bromierung verwendete Brom relativ 

teuer ist, was die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens be-

einträchtigt (vgl. hierzu die Ausführungen in der Streit-

patentschrift, Spalte 1, Zeilen 37 bis 41). 

3.2 	Diesem nächsten Stand der Technik gegenUber 1st daher die 

patentgemäB bestehende technische Aufgabe darin zu sehen, 

ein ökonomischesVerfahren zur Halogenierung von gegebe-

nenfalls substituierten 4-tert.-Butyltoluolen in ver-

gleichbarer Ausbeute (71 bis 98%) anzugeben, das mit we-

sentlich weniger Brom auskommt. 

Diese Aufgabe wird verkürzt dargesteilt dadurch gelôst, 

daB man das aus (1) und (2) bekannte Verfahren in analoger 

Weise mit Bromchlorid statt mit Brom durchführt. 
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DaB diese Aufgabe auch tatsächlich gelost wird, 1st in 

Hinblick auf die Beispiele 1 bis 9 des Streitpatents 

glaubhaft. 

Der beanspruchte Lösungsvorschlag 1st keinern der angezoge-

nen Dokurnente zu entnehnen, also neu. Da die Neuheit unbe-

stritten 1st, erübrigen sich nãhere Ausführungen hierzu. 

Es ist daher zu untersuchen, ob es für den Fachrnann ange-

sichts der bestehenden technischen Aufgabe nahelag, hier-

für das Verfahren nach den Streitpatent vorzuschlagen. 

5.1 	Da - wie bereits in Abschnit 3.1 ausgefuhrt - die Herstel- 

lung von 4-tert.-Butylbenzalbrornid und 4-tert.-Butylben-

zotribrornid durch Brornierung von 4-tert.-Butyltoluol mit-

tels Brorn aus (1) und (2) bekannt war, spitzt sich die 

Frage nach der erfinderischen Tãtigkeit des Patentgegen-

standes darauf zu, ob der bloI3e Austausch von Brorn gegen 

Brornchlorid erfinderisch ist. Nun war bereits aus (3) be-

kannt, daB die Substitution des Wasserstoffs durch Brom 

(Brornierung) sowohi nit Brom als auch einern àquiinoleku-

laren Gernisch aus Bron und Chior bzw. Bronchiorid durchge- 

führt werden kann, ohne daB dabei eine nennenswerte 

Chlorierung stattfindet (Seite 687, rechte Spalte Absàtze 

2 und 3 von unten). Die Angabe in (3), daB diese Substi-

tutionsreaktion bei elner Reihe von Verbindungen sowie 

ganzen Stoffklassen inclusive Kohienwasserstoffen erfoig-

reich abläuft, spricht für die aligemeine Anwendbarkeit 

dieser Reaktion. Bei seiner Fähigkeit zur Abstraktion 

benôtigte der Fachnann keinen Hinweis in (3), urn die 

generelle Austauschbarkeit von Brorn und Bronchiorid auch 

bei der Brornierung des Kohlenwasserstoffs tert.-Butyl-

toluol zu erkennen; hierzu befähigte ihn auch sein Wissen 

urn die selektive Bromierung der Methylgruppe dieser Ver-

bindung nit Brorn nach (1) und (2). 
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19 

Zudem weiB der Chemiker, daB aufgrund der Stóchiometrie 

der Bromierung einer CH-Bindung mit Hilfe von Broin nur 

eines der beiden Broinatome des Broms in die CBr-Bindung 

uingewandelt wird, wãhrend sich das andere Bromatom mit dem 
zu substituierenden Wasserstoffatom verbindet. Mit anderen 

Worten, be! der Bromierung mit Broni wird nur die Hälfte 
des Broms für die eigentliche Substitution genutzt. Diese 

• 	Tatsache wird in (3) - stark verkürzt - in der Weise wie- 
• 	dergegeben, daB "bei der Substitution des Wasserstoffs 

groBe Mengen HBr-Gas anfallen". mm Anschlufi daran wird an-

gegeben, daB be! fehiender Verwendungsniäglichkeit für die-
sen HBr-Zwangsanfall anstelle von Brom Bronichiorid verwen-

det werden kann, wobei dann anstelle von HBr HC1 anfällt. 

(3) vermittelt deninach die technische Lehre, daB bei der 

Bromierung mit Bromchlorid die Bildung des beim Einsatz 
von Brom unverineidlich entstehenden HBr verhütet werden 

kann, so daB das gesamte Bromn der Substitutionsreaktion 

zugute kommt. Dieses Wissen gab dem Fachmnann die Anregung, 

die hier bestehende Aufgabe, jedenfalls was ihren ökonomi-
schen Aspekt (Bromeinsparung) anlangt, in gleicher Weise, 

nänmlich durch Austausch des aus (1) und (2) bekannten 
Broms durch Bromchlorjd, zu lösen. 

5.2 	Hierdurch mnuBte auch gleichzeitig die Läsung der anderen 

bestehenden Teilaufgabe, der Erziehung vergleichbarer Aus-

beuten, möglich erscheinen. Hierfür spricht bereits die 

Aussage in (3), wonach be! Verwendung von Bromchlorid als 

Bronmierungsmittel nur geringe Mengen chiorhaltiger Bro- 

mierungsprodukte entstehen. Dies wird bestatigt durch 

(12), Seite 809, wonach Bromchlorid ein starkes 

Bromierungsmittel 1st, ohne dabei zu chlorieren. Denmnach 
war beim Austausch von Brom gegen Bromchlorid in den Ver-

fahren nach (1) und (2) mit keiner ins Gewicht fallenden 
Minderung der Ausbeute zu rechnen. 
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8 	 T 300/85 

5.3 	Der Einwand der Beschwerdegegnerin, bei der bekannten Bro- 

mierung von tert.-Butyltoluol nach (1) und (2) sei beiin 

Austausch von Brorn gegen das patentgemàB vorgeschlagene 
Bromchlorid sowohi unerwünschte Chiorierung als auch uner-

wünschte Brornierung, d.h. Brornierung der tert.-Butylgruppe 

(also B-Seitenkettenbrornierung) und des aromatischen Kern 

zu befürchten gewesen, geht fehl; denn allgemeines Fach-
wissen lehrt, daB die Selektivität der Bromierung von Al-

kylaromaten stark von den Reaktionsbedingungen abhängt. 
Dabei bedingen Kälte und Katalysatoren eine Kernbrornierung 
(KKK-Regel), wãhrend Siedehitze und Sonnenlicht (oder ak-
tinisches Licht) für Seitenkettenbrornierung sorgt (SSS-Re-

gel). 

Diese Regein gelten auch für Broinchiorid als Brornierungs-
mittel. So ist in Entgegenhaltung (6) sowohl die Kernsub-

stitution (Beispiele 1, 3 und 4) als auch die Seitenket-

tensubstitution (Beispiel 2) bei Anwendung dieser Regein 

beschrieben. In Beispiel 2 setzt sich 2-Chlor-4-nitro-
toluol mit Brornchlorid bei höherer Temperatur und Be-

strahiung mit UV-Licht zu a, .(-Dibrom-2-chlor-4-nitro-

toluol urn. Eine Kernbroinierung oder Kernchlorierung dieses 
Toluols erfolgt dabei nicht, so daB derartige unerwünschte 

Reaktionen auch bel der Brornierung des analogen 4-tert.-

Butyltoluols mit Bromchlorid nicht zu erwarten waren, so-

fern die Reaktion fachgerecht unter den bekannten Seiten-

kettenhalogenierungsbedingungen durchgefUhrt wird. 

Spalte 1, Zeilen 6 bis 11 und 44 bis 51 von (6) bestätigt 

dies mit der Aussage, daB bei Halogenierungen mit Brom-

chlorid bzw. einer Mischung von Brom und Chlor im Molver-

hãltnis urn etwa 1:1 praktisch nur Bromierung erfolgt. 
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9 	 T 300/85 

5.4 	Gleichfalls mu8te beim Einsatz von Bromchlorid mit keiner 

13-Halogenierung gerechnet werden, wie sie für das nicht 

selektive Chior bekannt 1st. Hierzu ist auf (10) (vgl. 

die letzten vier Zeilen auf Seite 552 und die Formel-

gleichung auf Seite 553) zu verweisen, wonach man durch 

Chlorierung von Ethylbenzol mit mnolekularem Chior eine 
Mischung aus -Chlorethylbenzol und 13-Chlorethylbenzol 

erhãlt, während die Bromierung von Ethy1benzl mit mole-
kularem Brom nur -Bromethy1benzo1 liefert. 

Diese nicht selektive Wirkung von Chior 1st ebenso dem Do-

kument (17) zu entnehinen, wonach die Photochiorierung von 

1-Chlormethyl-4-äthylbenzol 1-Trichlormethyl-4-pentachlor--

äthylbenzol ergibt (Seite 742, Formel 3); gleicherweise 

führt die Chlorierung von p-Cymol je nach den Reaktions-

bedingungen ebenfalls zu 1-Trichlormethyl-4-pentachlor-

äthylbenzol oder zu 1-Trichlormethyl-4-heptachloriso-

propylbenzol (Seite 742, letzter Absatz bis Seite 743, 
Absatz 2). 

Obwohl die Dokumente (10) und (17) keinen Unterschied in 

Reaktivitãt zwischen dem -H und dem ('-H-Atomn bei der 

Photochlorierung erkennen lassen, zeigt Dokument (19), daB 

be! Chiorierung mit Sulfuryichiorid die C-H Bindungen in 

Toluol viereinhaibmal reaktiver sind als in tert.-Butyl-

benzol. Auch hierdurch wird bestätigt, daB selbst bei der 

Chlorierung die Methylgruppe des p-tert.-Butyltoluols mit 

ihren d..-H Atomen den bevorzugten Angriffspunkt für em 

Halogenierungsmittel, jedenfalls unter mäBigen Bedingun-

gen darstelit. Wenn die Beschwerdegegnerin in ihrem Bei-

spiel 10 (Vergleich) neben 45% "richtiger" 50% "falsche" 

Chlorierung gefunden hat, so liegt dies an den dort ange-

wendeten zu drastischen Reaktionsbedingungen, worauf die 

Beschwerdeführerin zur Uberzeugung der Kainmer hingewiesen 
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hat (vgl. besonders die Temperaturen nach (1), (2) und dem 
Streitpatent in den Vergleichsbeispieien). Diese SchiuB-

folgerung gilt in viel stärkerem MaB für die selektivere 

Bromierung. 

	

5.5 	Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin hat auch 

gegen die Verwendung von Bromchlorid im Verfahren nach dem 
Streitpatent aufgrund der Literatursteile (ba) kein Vor-
urteil bestanden. Dort wird im Zusammenhang mit der Bro-
mierung von Difluormethan mit Bromchlorid zu Bromdifiuor-
methan ein radikalischer zweistufiger Reaktionsmechanismus 
vorgeschlagen. Danach soil zunächst ein Chlorradikai unter 

HC1-Bildung ein Difluormethinradikal erzeugen, weiches 

sich dann mit Bromchlorid zu Brondifluormethan umsetzt, 

unter Regenerierung des die Reaktionskette in Gang halten-
den Chlorradikals. mt AnschluJ3 an die Reaktionsgleichung 
findet sich die SchluBfolgerung, daB Bromchlorid ais 
Bromierungsmittel eine ähnliche Selektivität wie Chior 

hätte. Dieser Satz - so die Beschwerdegegnerin - soil em 

Vorurteil gegen den Einsatz von Bromchlorid bei der Bro-

mierung von tert.-Butyltoiuol aufgerichtet haben; denn 

wenn Broinchiorid in (ba) hinsichtlich dessen Selektivität 
in die Nähe des bekanntlich wenig selektiven Chbors ge-

rückt wird, hätte der Fachniann von einein Ersatz von Brom 

geinäB (1) und (2) durch Bromchlorid Abstand genommen. 

	

5.6 	Diese Betrachtungsweise verkennt zunächst, daB die These 
von der Ahnlichkeit von Chbor und Brom auf der Hypothese 

des dort vorgeschlagenen Reaktionsmechanisinus beruht. 

Die Unzuverlassigkeit von Theorien, besonders auf dem 

Gebiet der Chemie, ist hinbãnglich bekannt. So wären für 

den Fachniann auch andere Deutungsversuche mäglich, etwa 

die Erklärung Uber eine Erniedrigung der Aktivierungs- 

energie für die Substitution durch die Pràsenz des Chbor-

atoms im Bromchlorid. 
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Analysiert man die Aussage in (ba) vor dem Hintergrund 

der dort gegebenen technischen Fakten, so soil das Gelin-

gen der Bromierung des Difluormethans mit Bromchborid 

trotz Versagens der gleichen Reaktion mit Brom theoretisch 

erkiärt werden. AUS dem bbofien Umstand, daI3 Difluormethan 

mit Chbor chiorierbar ist, schbie8en die Autoren von (bOa) 

auf eine Ahniichkeit der Selektivität dieser beiden Halo-

genierungsmittei. 

Diese dern Fachmann reichbich kuhn erscheinende, weil auf 

einem einzigen Beispieb basierende Theorie hatte der Fach-

mann nicht abs universell güitig und erst recht nicht auf.  

die Halogenierung des hier interessierenden, strukturell 

weit von Difluorinethan abliegenden tert.-Butyltoluol ange-

sehen. Zudem liegt auch bei dem genannten Tobuob nicht der 

in (bOa) referierte Grenzfail von der alleinigen Bromier-

barkeit mit Broinchiorid vor, vielmehr ist diese Verbindung 

in ausgezeichneter Ausbeute bereits mit Brom bromierbar. 

Aul3erdem versteht der Fachmann den tatsächlich in (bOa) 

gebrauchten Ausdruck "Seiektivität" wohi kaum in dem von 

der Beschwerdeführerin geltend gemachten Sinn, näniiich der 

Steuerung einer Umsetzung mit mehreren potentiellen Kon-

kurrenzreaktionen in nur eine Richtung; denn im Gegensatz 

zum tert.-Butybtoluob mit 3 Wasserstoffatomen unterschied-

licher Reaktivität steilen sich beim symmetrischen Di-

fiuormethan mit gbeich reaktiven Wasserstoffatomen keine 

Seiektivitätsprobleme, die auf den vorbiegenden Fail Uber-

tragen werden kónnten. 

1 	 -' 
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Die Entgegenhaltung (lOa) hätte somit beim Fachmann keinen 

Zweifel an der Lösbarkeit der patentgemäi3 bestehenden 

Teilaufgabe der mit (1) und (2) vergleichbar hohen Ausbeu-

ten durch den Austausch von Brorn gegen Bromchlorid im Ver-

fahren nach (1) und (2) aufkommen lassen, und erst recht 

kein Vorurteil aufgerichtet. 

	

5.7 	Aber selbst wenn man einräumen woilte, die Angabe in (12), 

wonach Bromchlorid ein stärkeres Bromierungsmittel ist als 

Brom (Seite 809, Absatz 1), könne im Sinne eines Rückgangs 

an Selektivität bei der Brornierung und damit eines Ausbeu-

teverlustes verstanden werden, so hätte die Gewi8heit urn 

die Lôsbarkeit der wesentlichen Teilaufgabe der Broinein-

sparung durch den Austausch von Brom gegen Bromchlorid, 

das Wissen urn den hohen Ausbeutestandard der Bromierung 

nach (1) und (2) und die Kenntnis von der bekannten bevor-

zugten Substituierbarkeit des Wasserstoffatonis in - Stel- 

lung dem Fachmann einen solchen Versuch nahegelegt. 

	

5.8 	Zusanunenfassend ergibt sich, daB es zur Auffindung des 

Verfahrens nach Anspruch 1 des Streitpatentgegenstandes 

nur einfacher, der normalen Tätigkeit des Fachmanns zuzu-

rechnender Uberlegungen bedurfte, so dal3 dieses als nahe-

liegend und daher nicht als erfinderisch zu bewerten ist. 

	

5.9 	Die Unteranspruche 2 bis 5, für die ein eigener erfinderi- 

scher Gehalt weder geltend gemacht wurde, noch erkennbar 

ist, müssen wegen mangeinder Patentfähigkeit des Gegen-

standes des Hauptanspruchs fallen. 

	

6. 	Die von den Verfahrensansprüchen unabhängigen Ansprüche 6- 

9 sind auf Gemische mit mehr oder weniger groBen Anteilen 

an 4-tert. -Butyl-benzylbromid, -benzalbromid u. -benzotri-

bromid gerichtet. HierfUr wurden keine stofflichen Unter-

schiede gegenüber den in (1) und (2) beschriebenen Ge- 
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ntischen geltend gemacht; vielinehr hat sich die Beschwerde-

gegnerin ausschliei3lich auf die durch den Austausch des 

bekannten Broms gegen Bromchlorid bedingten Verfahrens-

vorteile berufen. Da das Verfahren als nicht erfinderisch 

zu beurteilen war, sind auch für diesen Gegenstand des 
Streitpatents die Voraussetzungen einer patentfähigen 

Erfindung nicht erfüllt. 

Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europãische Patent Nr. 0 045 425 wird widerrufen. 

Die Geschäftsstellenbeainte 	 Der Vorsitzende 

F.Klein 	 K.Jahn 
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